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11. Übergabe ausgewählter Kennziffern der Lei
stungsentwicklung zur Vorbereitung der 
Komplexberatungen in den Bezirken gemäß 
Planungsordnung Teil P Abschnitt 29 
Ziff. 3.2. Abs. 2 (S. 11)
— von den den Ministerien direkt unter

stellten Kombinaten und den wirtschafts
leitenden Organen je Betrieb bzw. Ein
richtung
an die zuständigen Räte der Bezirke und 
an das übergeordnete Ministerium 

sowie Übergabe ausgewählter Kennziffern 
zusammengefaßt nach Bezirken und je Be
trieb für die in die Komplexberatungen ein
zubeziehenden Betriebe
— von den Industrieministerien und dem

Ministerium für Bauwesen 
an die Staatliche Plankommission 8.11.1988

12. Durchführung von Komplexberatungen in
den Bezirken gemäß Planungsordnung Teil P 
Abschnitt 29 Ziff. 3.2. Abs. 1 (S. 10) November5

Planung der Materialökonomie sowie Material-, 
Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzierung
13. Konkretisierung der lieferseitigen Bilanz

informationen (einschließlich für metallische 
und nichtmetallische Sekundärrohstoffe) ge
mäß Festlegungen im Bilanzverzeichnis
— von den Kombinaten und den wirt

schaftsleitenden Organen
an die bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organe und die übergeordneten 
zentralen Staatsorgane 27. 9.1988

— von den Anfallstellen für Sekundärroh
stoffe
an die örtlich zuständigen Betriebe der 
Metallaufbereitung (metallische Sekun
därrohstoffe) und die örtlich zuständigen

5 entsprechend den vom Ministerrat der DDR festgelegten Terminen

VEB Sekundärrohstofferfassung (nicht-

— des Ministeriums für Umweltschutz und 
Wasserwirtschaft mit den Räten der Be
zirke, den Ministerien und ausgewählten 
Kombinaten zur rationellen Wasserver
wendung gemäß Planungsordnung Teil 
M-II Abschnitt 22 Ziff. 9.4. Abs. 4 (S. 71) bis

^ 10. 10. 1988
— des Ministeriums für Materialwirtschaft

zu den Maßnahmeplänen der Material
ökonomie der Ministerien gemäß Pla
nungsordnung Teil M-I Abschnitt 21 
Ziff. 2.1. Abs. 4 (S. 6) bis.

11. 11. 1988
— des Ministeriums für Glas- und Keramik

industrie zu den Maßnahmeplänen der 
Sekundärrohstoffwirtschaft gemäß Pla
nungsordnung Teil M-I Abschnitt 21 
Ziff. 4.1. Abs. 8 (S. 13) bis

11.11.1988
17. Übergabe von Vorschlägen zu den Ver

brauchsnormativen einschließlich des Aus
weises der Kennziffer „Industrielle Waren
produktion zu IAP“ (0506) sowie je Roh- und

6 für die ausgewählten Positionen gemäß Anhang Nr. 3 zum Bilanz
verzeichnis vom 14. April 1988 (Sonderdruck Nr. 688/19 Band 3 des Ge
setzblattes) einschließlich Aufgliederung nach Versorgungsbereichen

sowie gemäß Teil F Abschnitt 9 Unterab
schnitt В Ziff. 4.1.2. Abs. 7 (S. 18)
— von den Betrieben und Einrichtungen 

an die Räte der Kreise

7. Präzisierung des Baubedarfs bei den bilan
zierenden Organen
sowie
Informationen über Baubilanzentscheidun
gen
an die Investitionsauftraggeber

8. Präzisierung der Transportbedarfsmeldun
gen gemäß Planungsordnung Teil D Ab
schnitt 7 Unterabschnitt А Ziff. 3.4. (S. 7)
— von den Betrieben und Einrichtungen

an die territorial zuständigen Transport- 
träger

9. Durchführung noch erforderlicher territoria
ler Planabstimmungen gemäß Planungsord
nung Teil P Abschnitt 29 Ziff. 3.1.1. (S. 6) und 
Teil N Abschnitt 23 Unterabschnitt В Ziff. 4 
. (S. 15) zwischen den örtlichen.Räten und den 
Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen 
sowie über die polytechnischen Leistungen 
mit den Räten der Kreise gemäß Planungs
ordnung Teil F Abschnitt 9 Unterabschnitt А 
Ziff. 3 Abs. 6 (S. 6)

10. Erteilung der Bilanzentscheidungen über 
Arbeitskräfte und Schulabgänger für eine 
Berufsausbildung durch die Räte der Be
zirke bzw. Kreise

29. 9.1988

28. 9.1988

12. 10.1988

28. 9. 1988

10. 10. 1988

bis 
12. 10. 1988

3.11. 1988

metallische Sekundärrohstoffe) 27. 9. 1988
— von den Anfallstellen für Abprodukte

an das zuständige bilanzierende Organ
und die Räte der Bezirke 27. 9. 1988

14. Konkretisierung der verbraucherseitigen Be
darfsinformationen einschließlich Bedarfs
begründungen gemäß Festlegungen im Bi
lanzverzeichnis
— von den Hauptbedarfsträgern

an die Fondsträger 26. 9.1988
— von den Fondsträgern (einschließlich Pro

duktionsmittel —6 und Konsumgütergroß
handel)
an die bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organe und an die übergeordne
ten zentralen Staatsorgane sowie im Um
fang der zentralen Nomenklaturen der 
Verbrauchs- und Vorratsnormative und 
der MaterialeinsatzSchlüssel an die die 
Verbrauchs- bzw. Vorratsnormative be
stätigenden Ministerien 6.10.1988

— von den Versorgungsbereichen
an die bilanzverantwortlichen Ministerien 
und zur Information an die Staatliche 
Plankommission im Umfang der gemäß 
Bilanzverzeichnis verbraucherseitig zu 
planenden S- und M-Positionen 10.10.1988

15. Fortsetzung und Abschluß der Abstimmung
der bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten 
Organe mit den Kombinaten bzw. wirt
schaftsleitenden Organen als übergeordnete 
Organe der Produzenten bzw. Bedarfsträger 
sowie den Anfallstellen für Sekundärroh
stoffe und Abprodukte und ' den Fondsträ
gern (einschließlich Produktionsmittel-, Kon
sumgütergroß- und Außenhandel) bzw. Ver
sorgungsbereiche auf der Grundlage der 
staatlichen Aufgaben 14.10.1988
sowie
— Übergabe der Entwürfe der Bilanzen 
von den bilanzbeauftragten Organen
an die bilanzverantwortlichen Ministerien 
und der S-Bilanzen zusätzlich an die Staatli
che Plankommission 27.10.1988

16. Planberatungen

I


